
 

1. Verantwortung der Swiss PGA Pros, Coaches, J+S-Leiter, 
Junioren-Captains und Swiss Golf Elite-Kader Spieler 

 

1.1. Verantwortung der Teaching Pros  

Ein Swiss PGA Teaching Pro übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung folgender 

Massnahmen: 

 

 Sämtliche Vorgaben des Bundesrates müssen eingehalten werden. 

 Die maximale Gruppengrösse muss eingehalten werden (pro Spieler 10m2 

Trainingsfläche). 

 Der Minimalabstand von 2 Metern zwischen Pro und Golfer soll eingehalten werden.  

 Alle sollen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in der Golftasche haben.  

 Lektionen müssen im Sekretariat reserviert und bestätigt werden. Name, Adresse, 

Telefonnummer, Datum und Uhrzeit müssen aufgenommen und 14 Tage aufbewahrt 

werden.  

 

Bei Missachtung kann der Teaching Pro und/oder der Schüler von der Anlage gewiesen 

werden. 

 

 

1.2. Verantwortung der Coaches, der J+S-Leiter, der Junioren-Captains 

und sonstigen Trainer 

 
Der Coach, J+S-Leiter, Junioren-Captain und alle sonstigen Trainer übernehmen die 

Verantwortung für die Einhaltung folgender Massnahmen: 

 

 Sämtliche Vorgaben des Bundesrates müssen eingehalten werden. 

 Die maximale Gruppengrösse muss eingehalten werden (pro Spieler 10m2 

Trainingsfläche). 

 Die Trainingsgruppen sollen klein und gleichbleibend sein. Bei einer Ansteckung eines 

Mitglieds müssen alle andern in Quarantäne. 

 Der Minimalabstand von 2 Metern zwischen Instruktor und Athlet muss jederzeit 

eingehalten werden.  

 Alle sollen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in der Golftasche haben.  

 Es müssen Präsenzlisten (Name, Adresse, Telefonnummer, Datum, Uhrzeit) aller 

Anwesenden (Spieler, Eltern, Coaches, Trainer, Gäste usw.) sämtlicher Trainings geführt 

werden und 14 Tage aufbewahrt werden.  

 

Bei Missachtung kann der Trainer und/oder der Athlet von der Anlage gewiesen werden. 

 

 

1.3. Verantwortung der Playing Pros und Swiss Golf Elite-Kader Spieler 

 
Die Swiss PGA Playing Pros und alle Swiss Golf Elite-Kader Spieler übernehmen die 

Verantwortung für die Einhaltung folgender Massnahmen: 

 
 Sämtliche Vorgaben des Bundesrates müssen eingehalten werden. 

 Das Training muss im Sekretariat angemeldet und bestätigt sein. 

 Spieler sollen eine kleine Flasche Desinfektionsmittel in der Golftasche haben.  

 

Bei Missachtung kann der Pro und/oder der Spieler von der Anlage gewiesen werden. 


